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Die seitherigen öruuge buken das Erscheinen dieser
Mittheilungen verzöge t doch soll nun ans den schlendrii
Monaten Älles was letzt noch von Interesse sein kann rasch
nachgeholt werde

1 Die städtischen Feuerspritzen waren
seither zur Reparatur und Erhaltuna Einem Unter
nehmer gegen eine bestimmte lährlicbe Summe verdun
gen Es hat sicb dies indessen nicht als zweckmäßiq
bewährt und nach Beschluß der Behörden sind ini zu
jeder Spritze zwei Spritzenmeister aus den daz paf
senden G werken gewählt welche für die Dauer ihrer
Wirksamkeit beim Feuer besondere Dienst ,bzeichen
empfangen Diese haben dann auch für die Znstand
hallung ihrer Spritzen spreiclt zu sorgen und machen
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diejenigen Ausbesserungen daran selbst welche in ihr
Fach schlagen währmd die Reparaturen an den Pum
pen u s w Einem Techniker übertragen werden doch
Alles so daß jede Arbeit nach Prüfung des Stadt
baumcisters einzeln bezahlt wird

An Stelle der bei letztem Feuer schadhaft gewor
denen Schläuche wurden Z neue zu SV Fuß Länge von
einer patenlirten nicht versteckenden Gattung von
Zannhauer in Berlin angekauft nachdem über
deren Tauglichkeit Erkundigungen eingezogen waren

2 Die neue Feuerordnung ist nach viel
fachen Verhandlungen mit der Regierung nun soweit
fertig daß sie dem Drucke und der Verthcilung wird
übergeben werden können Bei jetziger letzter Revision
kam mit zur Sprache daß auch Harz welches sich
öfter in größern Massen in der Stadt befände zu den
feuergefährlichen Gegenständen gehöre welche nur an
angemessenen Orten lagern dürften und daß ferner
nothwendig fest bestimmt werden müsse in wie weit
die Bezirks Schornsteinfeger für die rechtzeitige und
gute Reinigung der Schornsteine selbst verantwortlich
wären was demnach künftig bei deren Jnstructionen
mit vorgesehen werden muß

Der Beschluß folgt

Armensache Der am S Advent in den Säckel
der St Laurentiikirche mit der Zuschrift Einer sehr
armen Familie eine kleine Weihnachtsfreude einge
legte Thaler ist an eine arme kränkliche Wittwe die
S unerzogene Kinder hat Bockshörner Nr 1230 ab
gegeben Gott lohne es dem Geber reichlich

Halle den 24 December 1848

Fr Ahlfeld



Zwei und fünfzigste Stück 1SSS

Frauenverein Zur Winterbekleidung und
Weihnachtsbescheerung für unsre armen Waisen sind
uns noch zugegangen VonMad Z 3P Schuhe Fr
v K 3 Zhlr Fr P F zu D 2 Zhlr Fr I R Str
3 Schürzen u 3 Halstücher B 2 Zhlr Durch Fräulein
Iacobaus Magdeburg von Fr B M C 3 Feiedrd or
Fi v P t Friedrichsd or Ungen 2 Zhlr Durch Fr
Justizcommissarius Jordan von Fr M v P 1 Zhlr
Durch Frau Justizcommissarius Wilke2Zhlr Durch
MatameS ch war jungen 3 Zhlr Desgl Iv Sgr Fr
G H G 1 Christbaum mit Wachslichten u 2 Zhlr
Sch t Zhlr Ung l Zhlr jDurchFrauProfessorSenff
von Fr v St 2 Spenzer Fr v B 1 Spenzer und
1 Nähschraube

Wir danken auf das Innigste auch für diese mil
den Gaben und beehren uns mit Bezugnahme auf
die Bekanntmachung S 926 dieses Blattes alle
Wohlthäter unsrer Waisen hierdurch ganz ergebenst
einzuladen Freitags den 29 December Nach
mittags um 4 Uhr der Bescheerung beizu
wohnen welche wir nachträglich densel
ben in dem uns von Einem Wohllöblichen
Magistrate gütigst bewilligten Examen
saale auf der Waage veranstalten werden
Unsre wie unsrer Waisen Freude wird zwar unter den
obwaltenden Umständen bei dieser Bescheerung nur
eine sehr getrübte sein können indessen werden sie
durch ihre Gegenwart dieselbe doch erhöhen und sich
wie wir hoffen überzeugen daß wir bemüht waren
die Gaben ihrer Liebe zweckmäßig zu verwenden

Halle am 26 December 1343

Im Namen des Frauenvercins

Dr Franke
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Am Sonnt n Weihnachten 3 l Dec predige

Zu U L Frauen Um S Uhr Hr Archidiac Sup
Dryander Um 2 Uhr Hr Diac Hase mann

Zu St Ulrich Um 9 Uhr Hr Diaconus Weickc
Um 2 Uhr Hr Obcrprcd Ehr ichc

Zu St Moritz Um 9 Uhr Hr Eandidat m ii t
Wolf Gastprcdigt Um 2 Uhr Hr Oderpred
ZV r a ck c r

In der Domkirche Um 10 Uhr Hr Dpr I
Blanc Um 2 Uhr Hr Sup Ui Rienäcker

Kathol Kirche Uni 9 Uhr Hr Kaplan Heine
mann

Hospitalkirche Um 11 UhrHr Oberpred Bracker

Zu Neumarkt Um 9 Uhr Hr Pastor Ahlfelt
Um 2 Uhr Bibelstunde Derselbe

Zu Glaucha Um 9 Uhr Hr Sup l r Ziemann
Vereinigte Gemeinde Um 9 Uhr Hr P Giese

Herausgegeben im Namen der Armendirectio

von I K HZ Jacob

Bekanntmachungen

Zur Abhülfe der hinsichtlich der Geschenke bei
Kaufleuten stattfindenden Mißbräuche haben die hiesi
gen Kaufleuie der Gewerbesteue klaffe welche mit
Materialivaaren handeln einstimmig Folgendes beschlossen

I Alle Weihnachtsgeschenke so wie Neuiahr
und Ost erge schenke der Kaufleute an ihre Ab
käufer deren Kinder Dienstboten oder andere Per
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fönen die zur Abholung der Waaren beauftragt
sind es mögen diele Geschenke in Geld in Waa
ren oder in andern Gegenständen besteben
sind von jetzt an für immes abgeschafftauch ist eck
nicht gestaltet Waaren umer dem gewöhnlichen Ver
kaufspreis zu verkaufen

S Ein Jeder welcher tiefem Uebereinkommcn entge
genhandelt unterwirft sich und zwar für jede
rinzelnen Fall einer C onventi onalstrafe vcn
Zehn Tbalern welche der Armenkasse zustieß n solle

Z Bei Uebe tretungSfällen ist jrder Principal für die
in seinen Diensten und in der Lehre stehenden Per
sonen verantwortlich

4 Es soll nicht als EntschuldigungSgrund angesehen
werden können daß ein Geschenk oder eine Zugabe
nur eine Kleinigkeit gewesen oder mit Ungestüm
und Zudringlichkeit verlangt Worten sei

5 Wer eine Übertretung dieses Beschlusses durch
glaubwürdige Zeugen darzutbun vermag soll die
Hälfte der Strafe mit 6 Thaler erhalten

Wir bringen diesen zur Abhülfe der eingeschlichenen
Mißbräuche angemessenen Beschluß h r mch mit dem
Bemerken zur öffentlichen Kenntniß

daß alle diejenigen Personen welche Weihnachts
geschenke verlangen oder wvl l gar mit Ungestüm
fordern in Gcniäßhit des G etzes vom 6 Juni
1843 2 Gesetzsammlung 184Z Stück 2
Seite 19 als Bettler angesehen und bestraft werden

Eltern deren unmündige Kinder auf ihr Geheiß oder
mit ihrer Zulassung betteln werden nach jener Lerord
nung auf gleiche Weise gestraft

Halle den 13 December 1848
Der Magistrat

Bei herannahendem Jahreswechsel bringen wir zur
öffentlichen Kenntniß daß nur nachstehend aufge
führten Personen das Recht zusteht zum neuen
Jahre freiwillige Geschenke einzusammeln welche
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bei den Beamten als ein Theil ihres Gehalts anzuse
Heu sind

1 den Kirchenbedienten in den betreffenden Parochien
und zwar

an der Kirche zu St Ulrich dem Küster
k an der Domkirche dem Küster

an d r Kirche St Lauremii zu Neumarkt dem
Küster

I an der Ki che zu St Georgii zu Glaucha dem
Cantor Küster und Läuter

2 dem Stadt Singe Ckor
3 der Currende in den betreffenden Parochien
4 dem ersten Schullehrcr zu Neumarkt in diesem

Stadtilmle
5 dem Nachtwächter Fr Schaaf genannt Katze

im Nicolaivierrel
6 den Halloren jedoch nur bei den Pfännern

Wir machen hierbei darauf aufmerksam

daß alle hier nicht aufgeführten Personen nicht berech
tigt sind Neujahr Einsammlunge vorzunehmen
und daß wenn dies unbefugter Weise von einzelne
Personrn dennoch geschehen sollte diese sich dadurch
des Vergehens der muthwilligen Bettelei schuldig ma
chen und bei erfolgter Anzeige an uns deshalb zur Be
strafung gezogen werden würden

Namenilich verweisen wir auf unsre Bekanntma
chung vom 17 December v Z wonach den Arbeitsleu
teil des NSHrmeisterS das Recht nicht zusteht bei den
Besitzern von Nöhrwasser zu Neujahr Geschenke einzu
sammeln die NSHrwasser Besitzer vielmehr nach den
Bestimmungen des Regulativs über das in Betreff der
hiesigen Wasserkunst zu beobachtende Verfahren sich selbst
strafbar machen wenn sie denNöhrknechten und Arbeits
leuten des Röhrmeistcrs Geschenke oder Trinkgelder ver
abreiche Halle den 22 December 1843

Der tNagistrar
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Bei der jetzt eingetretenen Witterung wird es drin

gend nothwendig daß die bestehend polizeilichen Vor
schriften hinsichtlich der Aufeisung der Rinnsteine und der
Wegschaffung des aufgehackten Eises sorgfältig zur Aus

führung gebracht werden

Wir verweisen in dieser Hinsicht auf den 7 der
Straßen Polizei Ordnung sür die Gesamnustadt Halle
vom22,Oclvber 1844 worin wörtlich vorgeschrieben ist

Bei eintretendem Froste ist jeder Hauswirlh verpflich
tet die vor seinem Hause oder Gehöfte vorbeigehende
Gosse von Eis und Schnee gehörig rein und offen zu
halten solche alle Tage Vormilt igs spätestens
bis 10 Uhr bei strengem Froste aber wiederholt
bis aus den Grund aushacken und das aufgehackle Eis
wegschaffen zu lassen

sowie ferner auf die Bestimmungen des h 9 der gedach
ten Straßen Polizei Ordnung wonach das Aufhacken
derjenigen Rinnsteine deren Aufeisung selbst nach erfolg
ler polizeilicher Erinnerung von den Hausbesitzern nicht
bewirkt worden ist sofort von Polizeiwegen auf Ko
sten der betreffenden Hausbesitzer vorbehalt
lich deren Bestrafung angeordnet werden soll

Zum Abladen des von den Fahrstraßen und Büt
gersteigen von den Hausbesitzern weguidriiigenden Schnees
und Eises sind wie im vorigen Winter folgende mit
Tafeln näher bezeichnete Plätze

i die Vertiefung am Saalufer links der Chaussee
strecke welche nach der Elisabeth Brücke führt

Ii die Vertiefung an der allen Tbongrube vor dem
Nannischen Thore ohmveit der Hupe scheu Plan

tage und
v der Anger auf der s g faulen Wiese Wietfchke

ohmveit des GeistihorS

bestimmt
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Andere als die hier namhaft gemachten Plätze dür
fen zum Abladen des Schnees und Eises nicht benutzt
werden und hat der Zuwiderhandelnde außer der geietz
lichen Strafe noch zu gewärtigen daß er zur sosorriuen
Wiederfortschassung der unbefuqterweise anderwärie ab
geladenen Schnee und Eismassen polizeilich angehalten
werden wird

Je mehr bei anhaltendem Froste die Wezsamkeit auf
den Straßen und namentlich auf den Bürgersteigen
durch die sorgfältige Reinhaltung derftlben bedingt wird
um so dringender stellt sich das Bedürfniß heraus ie
genaue Befolgung der oben gedachten Vorschriften in Be
treff des Aufeisens der Rinnsteine und Fortschaffcns des
aufgehackten Eises polizeilich zu überwachen

Wir müssen es daher im allgemeinen Interesse als
unserer unabweisbaren Pflicht anerkennen gegen diejeni
gen Hausbesitz r durch deren Nachlässigkeit jenen Vor
schriften nicht Genüge geleistet wird mit den gesetzlichen
Strafmaaßregel vorzuschreiten wollen jedoch vertrauen
daß die hiesigen Hausbesitzer in Anerkennung der Noth
wendigkeit der strengen Durchführung dieser Vorschriften
durch ordnungsmäßige Neinhaltung ihrer Straßenrevier
uns unserer Strafpflicht übeiheben werden

Halle den 22 December 1848

Der tNagistrar

2l u c t i o n
Freitag den 29 d M soll gr Uliichsstraße Nr 1

eine kleine P n l e Cbampagner Weine Num alter
Conjac Cigarren meistdielend verkauft werden

Brandt
Zum 1 Januir wird ein ordentliches Dienstmäd

chen gesucht Näheres große Steinstraße Nr 174 par
terre rechts

Beilage 1
Druck der Waisenhaus Buchdruckern
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